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1. Die Kommission hat dem Rat am 19. November 2012 einen Vorschlag für einen Beschluss 

des Rates zur Ermächtigung Sloweniens, eine von Artikel 287 der Richtlinie 2006/112/EG 

über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem abweichende Sondermaßnahme anzuwenden, 

übermittelt. Damit soll Slowenien ermächtigt werden, Steuerpflichtige mit einem 

Jahresumsatz von höchstens 50.000 EUR von der Mehrwertsteuer zu befreien. 
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2. Die Gruppe hat dem Kommissionsvorschlag in ihrer Sitzung vom 7. Dezember 2012 

zugestimmt. FR, MT und UK haben Parlamentsvorbehalte eingelegt. Diese Vorbehalte sind 

inzwischen zurückgenommen worden. 

 

3. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter könnte dem Rat vorschlagen, dass er den 

obengenannten Durchführungsbeschluss in der von den Rechts- und Sprachsachverständigen 

überarbeiteten Fassung (Dok. 17704/12 FISC 200 OC 747) auf einer seiner nächsten 

Tagungen unter Teil A der Tagesordnung annimmt. 
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